
§ 21 

Geschäftsführung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission 

 

Auszug: 

 

(5) Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens 

sechs Vertreter der Mitarbeiter sowie mindestens sechs Vertreter der Dienstherren und 

Anstellungsträger, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, anwesend 

sind. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Stimmberechtigten 

gefasst. Die Vertreter der Mitarbeiter geben ihre Stimmen einheitlich durch einen 

Sprecher ab. Der Sprecher der Mitarbeiter wird zur Abgabe der Stimmen durch einen 

Beschluss der Vertreter der Mitarbeiter ermächtigt, der zuvor mit mindestens zwei Dritteln 

der gesetzlichen Zahl der Vertreter der Mitarbeiter außerhalb der Sitzung der Arbeits- 

und Dienstrechtlichen Kommission gefasst wird. 

 


